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und wie dort tausend, bei uns Hunderte — jedes Jahr in jedem

Gebirgskanton nur 100 — 200 Frk. Prämien im Sinne obiger
Bestimmungen verwendet, könnte schon manches Gute an bah-
neu. Und die schweizerischen Bundesbehörden könnten Sie nicht
ebenfalls sich für diese Sache interessiren, und was läge für
ein Hinderniß vor, daß sie nicht auch Prämien aussetzen dürsten
und könnten für Aufforstungen im Hochgebirge — da sie doch

für Steuer bei Überschwemmungen, diesen Folgen der Wald-
devastationen in den Hochbergen von Seite der Kantone so oft
mit Summen in Anspruch genommen werden, die wahrlich groß

genug sind, — um erleuchtete Staatsmänner und Staatsöko-
nomen auf den Ursprung des Uebels aller dieser so oft wieder-
kehrenden Verheerungen der Gewässer zu lenken. Sollten nicht
auch die hohen VundeSbchörden die Mittel ergreifen dürfen,
um wenigstens einen Anfang zu machen, das Uebel an sei-

ner Quelle aufzusuchen und dort zu verstopfen. Der schweiz.

Forstverein würde, wenn er in ähnlicher Weise von den Kan--

tonöregicrungen oder den Bundcsbchörden in Anspruch genom-
men werden wollte, wie dieß oben in Bezug der Anhandnahme
solcher Mufforstungs- und Prämien-Fragen angeführt wurde,
gewiß mit Freuden seine Vermittlung und Dienste anerbieten,

um einem solchen ächt vaterländischen Vorgehen seine ganze Un-
terstützung zu Theil werden zu lassen! —

Korrespondenz.

Kanton Wallis Nach uns gütigst zugekommenen Mit-
theilungen aus diesem GebirgS-Kanton, schreitet das Forstwesen

daselbst einer bessern Zukunft entgegen, worüber wir im nächsten

Blatte unseres Journals speziellere Nachrichten geben werden.


	Korrespondenz

